
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/11/22 2005/05/0320
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.2005

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §63 Abs4;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 98/10/0360 E 16. November 1998 RS 2 (hier ohne letzten Satz)

Stammrechtssatz

Die Annahme, eine Partei ziehe die von ihr erhobene Berufung zurück, ist nur dann zulässig, wenn die entsprechende

Erklärung keinen Zweifel daran o en läßt. Maßgebend ist daher das Vorliegen einer in dieser Richtung eindeutigen

Erklärung.
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